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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.1989

Norm

ASVG §258

Rechtssatz

Legt der Gesetzgeber genau bezeichnete, im einzelnen angeführte Rechtstitel für den Anspruchserwerb fest, so bleibt

für eine analoge Anwendung auf davon abweichende Sachverhalte und Rechtstitel kein Raum.
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